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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.10.2001 

Geschäftszahl 

2001/14/0087 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 97/15/0115 E 19. November 1998 RS 1 

Stammrechtssatz 

Im Falle der Uneinbringlichkeit der Abgaben bei der Gesellschaft ist es Sache des Geschäftsführers darzutun, 
weshalb er nicht Sorge getragen hat, daß die Gesellschaft die anfallenden Abgaben rechtzeitig entrichtet hat, 
widrigenfalls die Abgabenbehörde eine schuldhafte Pflichtverletzung annehmen darf. In der Regel wird nämlich 
nur der Geschäftsführer jenen ausreichenden Einblick in die Gebarung der GmbH haben, der ihm entsprechende 
Behauptungen und Nachweise ermöglicht. 


